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Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
 0 171 / 34 58 608
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Kostenlose Energieberatung 
der Klimaregion Rhein-Vor-
eifel in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale NRW 

im Rathaus der  
Gemeinde Wachtberg,

17. Januar 2019,
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer: 45 Minuten.
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 09.01.2019, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 17.01.2019, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 24.01.2019, 18 Uhr

Ausschuss für Schule, Soziales und 
demographischen Wandel
Dienstag, 29.01.2019, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 30.01.2019, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 31.01.2019, 9 Uhr

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind 
öffentlich. Sofern nicht ein anderer Ort 

angegeben ist, finden sie im Ratssaal des 
Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 
53332 Bornheim, statt. Weitere Informati-
onen im Internet unter  www.bornheim.de 

oder unter session.stadt-bornheim.de.

Öffentliche Bekanntmachung 
der 5. Satzung vom 17.12.2018 zur Änderung der Satzung

 über das Feuerschutzwesen der Stadt Bornheim vom 31.10.2000

Präambel: Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Buchst. f) und 77 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / 
SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 244), der §§ 21 Abs. 1 und 3, § 26, § 52 Abs. 
2, 3, 4 und 5 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886) sowie der §§ 4, 5 und 6 Kommunalabgabengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 5 des  Gesetzes vom 
12. Mai 2015 (GV. NRW. S. 448), beschließt der Rat der Stadt 
Bornheim in seiner Sitzung vom 13.12.2018 folgende 5. Satzung 
zur Änderung der Satzung über das Feuerschutzwesen in der 
Stadt Bornheim vom 31.10.2000:

I.
II. Abschnitt - Verdienstausfall     
§§ 9-11 entfallen

II.
§ 16 - Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende „5. Satzung vom 
17.12.2018 zur Änderung der Satzung über das Feuerschutzwe-
sen der Stadt Bornheim vom 31.10.2000“ mache ich hiermit ge-

mäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung öffentlich bekannt.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Bornheim, den 17.12.2018
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Digitales Angebot der Stadt spart Wege
Online Auskunft beantragen und Hund anmelden

Wer in Bornheim eine einfache Meldebescheinigung braucht, eine 
Auskunft aus dem Melderegister benötigt oder den Bearbeitungs-
stand seines beantragten Ausweises erfahren möchte, kann dies 
bequem vom heimischen PC aus erledigen. Auch Hundebesitzer 
können noch einfacher ihrer Pflicht nachkommen und ihren Hund 
online anmelden.

„Als kundenfreundliches Dienstleistungsunternehmen ist die 
Stadt Bornheim stets bestrebt, ihr digitales Angebot auszubauen“, 
sagt Bürgermeister Wolfgang Henseler. „Mit dem Online-Service 
bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern eine tolle Möglich-
keit, ihre Anliegen mobil zu erledigen.“

Dank der mobil optimierten Webseite kann man das Angebot auch 
mit dem Smartphone oder Laptop nutzen. Und anfallende Gebüh-
ren können direkt über das Online-Bezahlverfahren giropay oder 
mit Kreditkarte bezahlt werden. Das Online-Service-Angebot der 
Stadt Bornheim ist im Internet unter www.bornheim.de unter der 
Rubrik „Rathaus & Service“ und dem Reiter „Bürgerservice“ ab-
rufbar. Nach Themenbereichen sortiert findet man dort neben den 
neuen Online-Diensten auch interaktive Formulare.

Bauanträge digital stellen und bearbeiten

Außerdem hat die Stadt Bornheim als erste Kommune in der Re-
gion das sogenannte „Digitale Bauamt“ eingerichtet. Es bietet 
Antragstellern im Internet unter www.bornheim.de/wirtschaft-
bauen/bauen/digitales-bauamt die Möglichkeit, Bauanträge in we-
nigen Schritten komfortabel direkt vom Büro aus zu stellen.

Für Bürgermeister Henseler ist das ein weiterer wichtiger Schritt 
zur Verbesserung städtischer Dienstleistungen durch die Digi-
talisierung. „Ziel ist es, Abläufe effizienter, effektiver und bür-

gerfreundlicher zu gestalten. Denn durch den Einsatz heutiger 
Informationstechnik können Verwaltungsprozesse verschlankt, 
Verfahren beschleunigt und nicht zuletzt die Mitarbeiter in der 
Verwaltung entlastet werden. Im Vordergrund steht dabei aber 
immer der Servicegedanke“, betont der Bürgermeister. Mit der 
Umsetzung des digitalen Baugenehmigungs-Verfahrens ist nun 
ein weiterer Schritt in Richtung „Digitale Verwaltung“ gemacht. 

Die Vorteile: Digital eingereichte Anträge verkürzen die Wege 
aller Beteiligten, es werden Postwege und somit Zeit eingespart. 
Die Druckkosten können minimiert werden. Beratungen mit der 
Baubehörde werden effizienter, da man zeitgleich auf Dokumen-
te zugreifen kann. Alle Unterlagen werden medienbruchfrei wei-
terbearbeitet. Es ist möglich, mehrere Institutionen gleichzeitig 
zu beteiligen. Zudem ist der Austausch von Dokumenten auf der 
Bauplattform ohne Zeitverzögerung möglich. Den abschließenden 
Bescheid erhalten die Antragsteller nach vorheriger Zustimmung 
gerne auch direkt digital.

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
der Satzung über die Festsetzung der Aufwandsentschädigung 

für die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim 
und den Verdienstausfall für Selbstständige vom 17.12.2018

Präambel: Der Rat der Stadt Bornheim hat aufgrund der §§ 7 
u. 41 Abs. 1 S.2 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung 
und §§ 3 Abs. 1, 21, Abs. 1 und 3, 22 Abs. 1 und 2 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz (BHKG) in der zurzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung 
am 13.12.2018 folgende Satzung über die Festsetzung der Auf-
wandsentschädigung für die Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Bornheim und den Verdienstausfall für 
Selbstständige beschlossen:

I. Abschnitt
Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Bornheim

§ 1 Grundsätze der Aufwandsentschädigung

(1) Die Stadt zahlt den ehrenamtlichen Führungskräften und In-
habern von Sonderfunktionen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Bornheim eine monatliche Aufwandsentschädigung, de-
ren Höhe sich nach der gültigen Entschädigungsverordnung 
NRW und der jeweils wahrgenommenen Funktion in der Feu-
erwehr richtet. 
Diese Regelung gilt für folgende Funktionen:

•	 Leiter	der	Feuerwehr
•	 stellvertretender	 Leiter	 der	 Feuerwehr	 (im	 Folgenden	

werden alle stellvertretenden Positionen mit „stv.“ be-
zeichnet),

•	 Einsatzbezirksführer
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•	 stv.	Einsatzbezirksführer
•	 Löschgruppenführer
•	 stv.	Löschgruppenführer
•	 Stadtjugendfeuerwehrwart
•	 stv.	Stadtjugendfeuerwehrwart	(maximal	2)
•	 Jugendwarte	der	Löschgruppen
•	 stv.	Jugendwarte	der	Löschgruppen
•	 Fachbereichsleiter	Kinderfeuerwehr
•	 Betreuer	Kinderfeuerwehr,	deren	Anzahl	ergibt	sich	wie	folgt:

(2) Die Anzahl der Betreuer der Kinderfeuerwehr und der stv. Jugendwarte 
der Löschgruppen, die eine Aufwandsentschädigung erhalten, ist begrenzt. 
Sie wird wie folgt festgelegt:

(a) Größe der Kinderfeuerwehr der Löschgruppe:
•	 bis	 5	Mitglieder	 1	Betreuer	Kinderfeuerwehr
•	 bis	 10	Mitglieder	 2	Betreuer	Kinderfeuerwehr
•	 bis	 15	Mitglieder	 3	Betreuer	Kinderfeuerwehr
•	 ab	 16	Mitglieder	 4	Betreuer	Kinderfeuerwehr

(b)  Größe der Jugendabteilung der Löschgruppe:
•	 bis	 5	Mitglieder	 1	stv.	Jugendwart	
•	 bis	 10	Mitglieder	 2	stv.	Jugendwarte	
•	 bis	 15	Mitglieder	 3	stv.	Jugendwarte	
•	 ab	 16	Mitglieder	 4	stv.	Jugendwarte

Werden in den unter Absatz 2 Satz 1 Buchst. (a) und (b) genannten Funk-
tionen in der jeweiligen Löschgruppe mehr Funktionsträger benannt als 
nach der vorgenannten Regelung entschädigt werden, ist für den Erhalt 
der Entschädigung die Reihenfolge der Benennung gegenüber der Stadt 
Bornheim entscheidend.

§ 2 Höhe der Aufwandsentschädigung

(1) Die Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Stadt Bornheim werden als monatliche Beträge in 
Euro nach der gültigen Entschädigungsverordnung NRW wie folgt fest-
gelegt:

•	 Der Leiter der Feuerwehr erhält eine Aufwandsentschädigung 
von 75 % der in der geltenden Verordnung über die Entschädi-
gung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse 
festgelegten Höchstbeträge für Ratsmitglieder und zuzüglich eine 
Pauschale von 2,60 € je Löschgruppe.

•	 Der stv. Leiter der Feuerwehr erhält 50 % des an den Leiter der 
Feuerwehr zu zahlenden Betrages ohne zuzügliche Pauschale für 
die Löschgruppen.

•	 Der Einsatzbezirksführer erhält eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 25 % der in der geltenden Verordnung über die Ent-

schädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse festgelegten Höchstbeträge für Ratsmitglieder.

•	 Der stv. Einsatzbezirksführer erhält eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 50 % des an den Einsatzbezirksführer zu zahlenden 
Betrages.

•	 Der Löschgruppenführer erhält eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 15 % der in der geltenden Verordnung über die Ent-
schädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
schüsse festgelegten Höchstbeträge für Ratsmitglieder.

•	 Der stv. Löschgruppenführer erhält eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 50 % des an den Löschgruppenführer zu zahlenden 
Betrages.

•	 Der Stadtjugendfeuerwehrwart erhält eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 10 % der in der geltenden Verordnung über 
die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und 
Ausschüsse festgelegten Höchstbeträge für Ratsmitglieder.

•	 Die stv. Stadtjugendfeuerwehrwarte (maximal 2) erhalten eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 % des an den Stadtju-
gendfeuerwehrwart zu zahlenden Betrages.

•	 Der Jugendwart und der Fachbereichsleiter Kinderfeuerwehr der 
einzelnen Löschgruppen erhalten eine Aufwandsentschädigung 
von 20,00 €.

•	 Die stv. Jugendwarte und die Betreuer Kinderfeuerwehr der ein-
zelnen Löschgruppen erhalten eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 50 % des an den Jugendwart und an den Fachbereichs-
leiter Kinderfeuerwehr der einzelnen Löschgruppen zu zahlenden 
Betrages.

(2) Jeder Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim 
hat nur Anspruch auf die Zahlung einer Aufwandsentschädigung. Hat ein 
Funktionsträger mehrere Funktionen inne, wird nur die höhere Aufwands-
entschädigung gezahlt. 

(3) Die Aufwandsentschädigung wird jeweils am 30.06. eines jeden Jahres 
für das gesamte laufende Kalenderjahr an die einzelnen Funktionsträger 
ausgezahlt. Sie wird mit Beginn des Monats der Ernennung bis zur Been-
digung bzw. zum Widerruf der Funktion gewährt.

(4) Die Aufwandsentschädigungen der einzelnen Funktionsträger werden 
um die gleiche prozentuale Erhöhung der jeweils gültigen Entschädi-
gungsverordnung NRW angepasst.

II. Abschnitt
Verdienstausfallentschädigung für die selbstständigen Feuerwehran-
gehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bornheim 

§ 3 - Verdienstausfallentschädigung
Beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr erhalten 

einen Ersatz des ihnen durch Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehr-
gängen und sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt ent-
standenen Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall wird für höchstens 10 
Stunden je Tag gewährt.

§ 4 - Regelstundensatz
Als Ersatz des Verdienstausfalles wird ein Betrag in Höhe von 25,00 € je 
angefangene Stunde (Regelstundensatz) gezahlt.

§ 5 - Höchstbetrag
Auf Antrag ist anstelle des Regelstundensatzes eine besondere Verdienst-
ausfallpauschale je angefangene Stunde zu zahlen, soweit ein über den 
Regelstundensatz hinausgehender Verdienstausfall glaubhaft gemacht 
wird. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch schriftliche Erklärung über die 
Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben 
versichert wird. Der Verdienstausfall beträgt jedoch höchstens 35,00 € je 
angefangene Stunde.
 
§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende „Satzung über die Festset-
zung der Aufwandsentschädigung für die Funktionsträger der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Bornheim und den Verdienstausfall für Selbst-
ständige vom 17.12.2018“ mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Ver-
bindung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bornheim 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 17.12.2018
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen


